
GAV Art. 18.2 Vorübergehende Lohnreduktion 

Ist ein Arbeitnehmender arbeitsfähig, aber aus eigenem, persönlichem, strafrechtlich relevantem Verschul- 

den (z.B. Führerausweisentzug) vorübergehend nicht mehr in der Lage, alle seine vertraglich vereinbarten 

Aufgaben zu erfüllen, so kann der Arbeitgeber für diese Zeit einen Lohnabzug um maximal CHF 300.– 

pro Monat vornehmen, wenn dem Arbeitgeber durch diese verminderte Leistungsfähigkeit Umtriebe infolge 

Umorganisation im Betrieb entstehen. Der Lohnabzug kann erst nach Gesuch und Einverständnis   

durch die PLK vorgenommen werden. 

Nicht unter diese Bestimmung fallen alle Arten von verminderter Leistungsfähigkeit gemäss Art. 43 bis 49 GAV. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GESUCH UM VORÜBERGEHENDE LOHNREDUKTION 

Firmenangaben: 

Firmenname:  

Strasse:  

PLZ, Ort:                                                                 

Website:    

Mitarbeitender: 

Name:  

Geburtsdatum:    

Kontaktperson:  

Telefon:  

E-Mail:    

 
 
 

Vorname:  

Tel. / Mail:    

Vollständige Wohnadresse:    
 

Anstellungsbedingungen: 

Funktion:  

Anstellungsgrad %:                                             

Anstellung seit:    

 

 
Berufsarbeiter angelernt andere 

Berufserfahrung i.d. Branche:                                 

aktueller  Bruttolohn: CHF   

 

 
 

Höhe der Reduktion pro Monat (max. Fr. 300.00):                                  

Dauer der Reduktion von bis  

Begründung für die vorübergehende Lohnreduktion: 



 
Gesuch  bewilligt am       

 
 
 
 
 
 

Stempel und Unterschriften PLK Gebäudehüllengewerbe 

 
Gesuch  abgelehnt am    

Begründung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stempel und Unterschriften PLK Gebäudehüllengewerbe 

 
 
 
 
 

  

Ort, Datum Firmenstempel und Unterschrift Arbeitgeber 

 
 
 
 
 

 
Unterschrift Mitarbeiter 

 

 
Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass alle Angaben wahrheitsgetreu ausgefüllt wurden. 

 

 
▪ Das Original ist einzureichen an: 

PLK Gebäudehüllengewerbe Schweiz, Postfach 5038, 8021 Zürich 

▪ Je 1 Kopie des Antrages geht an Arbeitgeber, Mitarbeitenden 

 
Der Entscheid der PLK wird dem Arbeitgeber sowie dem Arbeitnehmenden mitgeteilt. 

 

 

 

 

VON DER PLK AUSZUFÜLLEN 

 
Eingang  des Antrages    
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